
individualpräventiv orientiert ist, finden sich zu § 88 JGG (Aussetzung des
Restes der Jugendstrafe) häufig Begründungen wie:

„Die Frage der Entlassung zur Bewährung kann nicht ausschließlich
nach Prognosegesichtspunkten entschieden werden (vgl. LG Bonn NJW
1977, 2227 m.w.N.); wenn auch bei der Verhängung der Jugendstrafe der
Erziehungsgedanke in der Regel im Vordergrund steht, so sind in ihr dane-
ben auch alle Elemente des allgemeinen Strafrechts wie z.B. Sühne und
Abschreckung enthalten (vgl. BGHSt 18, 207). Aus diesem Grunde ist
trotz günstiger Prognose wegen der Schwere der verschuldeten Tat und ih-
rer vom Verurteilten zu verantwortenden Folgen eine Entlassung zur Be-
währung zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht gerechtfertigt. Dies muß ins-
besondere dann gelten, wenn – wie im vorliegenden Fall – allein wegen
der Schwere der Schuld auf Jugendstrafe erkannt worden ist“ (Nachw. bei
Diemer/Schoreit/Sonnen, Kommentar zum JGG, 1992, § 88 Rdnr. 11).

Hinsichtlich der Strafzwecke wird zukünftig noch genauer zwischen den
Ebenen der Sanktionsandrohung, der Sanktionsverhängung und des Sank-
tionsvollzuges zu unterscheiden sein. Generalpräventive Gesichtspunkte
prägen die Sanktionsandrohung und dürfen ausnahmsweise und einge-
schränkt auch noch auf der Ebene der Sanktionsverhängung berücksichtigt
werden, jedoch nicht mehr im Vollzugsbereich. Die Schuld ist Grundlage
der Strafzumessung und damit Teilaspekt der Sanktionsverhängung. Die
Berücksichtigung der Schwere der Schuld ist für die Frage der Aussetzung
des Strafrestes zur Bewährung als einem Teil des modifizierten Sanktions-
vollzuges verbraucht, es sei denn, daß der Gesetzgeber wie in § 57 a StGB
dieses Kriterium ausdrücklich berücksichtigt wissen will. Weder § 57
StGB noch § 88 JGG ermöglicht eine Berücksichtigung der Schwere der
Schuld bei der Strafaussetzung zur Bewährung.

Der vorliegende Beschluß des BVerfG wird zukünftig eine zu restriktive
Praxis der Strafaussetzung zur Bewährung verhindern. Seine kriminalpoli-
tische Bedeutung liegt also darin, Hürden für eine vorzeitige Entlassung
aus dem Strafvollzug abgebaut zu haben.

Prof. Dr. Bernd-Rüdeger Sonnen lehrt Strafrecht an der Universität
Hamburg und ist Mit-Herausgeber dieser Zeitschrift
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